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Fußball macht mehrsprachig
Kleines Fußball-Lexikon in acht Sprachen

Die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und in der 
Schweiz steht vor der Tür. Und das Fußballfieber steigt bei allen 
Fans des runden Leders. Gerade rechtzeitig dazu ist in Österreich 
ein kleines Fußball-Sprachenlexikon erschienen, das auch hier so 
mancher sportbegeisterten Lehrperson und so manchem Fuß-
ballfan einige nette sprachliche Anregungen und Übersetzungs-
hilfen liefern kann.
Das kleine Fußball-Lexikon des Österreich Instituts umfasst Fach-
kommentare von Fußballstars sowie Grundbegriffe des Spiels 
auf Deutsch, Italienisch, Polnisch, Serbisch, Slowakisch, Slowe-
nisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch. Die Sprachvertretung 
Österreichs im Ausland setzt mit dem Lexikon ein Zeichen für 
sprachliche Vielfalt. „Fußball kann ein Katalysator des interkultu-
rellen Dialogs sein“, freut sich Brigitte Ortner, Geschäftsführerin 
der Österreich Institut-Zentrale in Wien. Das Fußball-Lexikon 
kann unter www.oesterreichinstitut.at/euro08.html her-
untergeladen werden.

фудбалскa лопта го линија  
гола средња линија, линија средине терена

аут линија терен казнени простор
једанаестерац травњак тим
играч, фудбалер голман пиштаљка
фудбалски судија;  и тако почиње: Тимови улазе 

на терен. Играчи се рукују. Певају се државне 
химне. Оглашава се пиштаљка. Игра почиње 
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Im Mai-Heft berichtete INFO über den Wechsel des 
Lehrpersonals ins unbefristete Arbeitsverhältnis. In dieser 
Ausgabe geht es um die Landeszulage für Lehrpersonen 
mit befristetem oder unbefristetem Arbeitsvertrag.

Die Landeszulage ist ein Gehaltselement, das vom Landeskollek-
tivvertrag vorgesehen ist. Die Zuerkennung derselben wird durch 
Artikel 17 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. 
April 2003 geregelt.

Landeszulage für Lehrpersonen 			
mit unbefristetem Arbeitsvertrag
Für die Zuweisung der entsprechenden Landeszulage ist die am 
1. April 1998 zustehende Gehaltsposition zu berücksichtigen. Da-
her wurde das Lehrpersonal, das bereits vor dem 1. April 1998 im 
Dienst war, in die Gehaltspositionen 3, 4, 5, 6 und 7 eingestuft (Ar-
tikel 17 Absatz 2, Buchstabe a).
Artikel 17 Absatz 2b und 3 des obgenannten Einheitstextes sieht 
vor, dass dem planmäßigen Lehrpersonal, das nach dem 1. April 1998 
laut staatlicher Laufbahnentwicklung in die 2. oder 3. Gehaltsposition 
wechselt und eine positive Bewertung durch die Schulführungskraft 
erhalten hat, die Zulage ab dem Datum der Einstufung in die höhere 
Gehaltsposition zusteht – frühestens ab 1. Jänner 2000.
Für die Zuweisung informiert das Amt für Aufnahme und Laufbahn 
des Lehrpersonals die Schulführungskraft mittels Outlookformular 
und ersucht sie um die Bewertung der Lehrperson. Liegt dem Schul-
amt eine positive Bewertung vor, wird die entsprechende Mitteilung 
über den Aufstieg in die nächste Gehaltsposition erstellt.
Dem Lehrpersonal der Grundschule mit unbefristetem Arbeitsver-
trag, den Religionslehrerinnen und -lehrern der Grundschule sowie 
dem Lehrpersonal mit Diplom an den Oberschulen, das einen ef-
fektiven Dienst von 15 Jahren angereift hat, wird auf Ansuchen der 
Lehrperson die Erhöhung der Landeszulage für 15 Jahre effektiven 
Dienst gewährt (Artikel 18 des Einheitstextes der Landeskollek-
tivverträge vom 23. April 2003).
Die Erhöhung der Landeszulage erfolgt unter folgenden Voraussetzungen:
•	 15 Jahre effektiv angereifter Dienst
	 Für dessen Berechnung werden für das Lehrpersonal der Grund-

schule die Begünstigungen laut Königlichem Dekret vom 27. Au-
gust 1932, Nr. 1127, (Mehrbewertung des Dienstes im Grenzge-
biet) und gemäß Artikel 3 des Gesetzes vom 1. März 1957, Nr. 
90, (Bergschule) nicht berücksichtigt.

•	 positive Bewertung vonseiten der Schulführungskraft.

Die Laufbahn des Lehrpersonals
Teil 2 – Die Landeszulage

Landeszulage für Lehrpersonen 			
mit befristetem Arbeitsvertrag
Laut gesamtstaatlichem Kollektivvertrag erhalten Supplentinnen 
und Supplenten so lange das Anfangsgehalt, bis sie einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag erhalten. Artikel 17 Absatz 4 des Einheits-
textes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 aber sieht 
eine Gehaltserhöhung auch für Supplentinnen und Supplenten vor, 
sofern sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
a) Besitz der Eignung oder Lehrbefähigung
Für die Grundschule
•	 Bestehen eines ordentlichen oder außerordentlichen Wettbe-

werbes
•	 Laureatsstudiengang Bildungswissenschaften für den Primarbe-

reich
Für die Mittel- und Oberschule
•	 Bestehen eines ordentlichen oder außerordentlichen Wettbe-

werbes
•	 Abschluss der Spezialisierungsschule für den Sekundarschulun-

terricht (SSIS)
•	Anerkennung der Lehrbefähigung oder Eignung, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union erworben, im Sinne 
der Richtlinien EWG Nr. 89/48, Nr. 92/51 oder Nr. 2005/36 
EG anerkannt und mit den gesetzesvertretenden Dekreten 
Nr. 115/1992, Nr. 319/1994 oder Nr. 206/2007 übernommen 
wurde

b) Eintragung in der permanenten Rangliste, in der Rangliste 
mit Auslaufcharakter oder in der Bewertungsrangordnung des 
Wettbewerbes nach Titeln und Prüfungen
c) Nachweis von wenigstens drei vollendeten Unterrichtsjahren 
für die Zuerkennung der Landeszulage gemäß der 2. Gehalts-
position oder neun vollendeten Unterrichtsjahren für die Zu-
erkennung der Landeszulage gemäß der 3. Gehaltsposition
Es werden jene Dienste berücksichtigt, die im Sinne der gel-
tenden Bestimmungen für das entsprechende Schuljahr als 
ganzes Schuljahr anerkannt wurden. Wartestände ohne Be-
züge werden nicht berücksichtigt und verschieben somit die 
Anreifung der 2. oder 3. Gehaltsposition. Weiters gelten nur 
Dienstjahre, in denen die Lehrperson mindestens 180 Tage 
Dienst geleistet hat.
d) positive Bewertung vonseiten der Schulführungskraft

Stephan Tschigg
Direktor des Amtes für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
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Mit einer kleinen Buchauswahl möchten wir Ihnen die Ferien, 
und natürlich vor allem die Lesezeit, schmackhaft machen. Viel-
leicht sind Sie auf der Suche nach der passenden Ferienlektüre 
oder vielleicht brauchen Sie bereits Unterlagen für den Herbst 
– wir freuen uns jedenfalls auf Ihren Besuch in unserer Bibliothek!   
Vom 4. bis zum 17. August 2008 bleibt die Pädagogische Fach
bibliothek geschlossen.

Der Coup, die Kuh, das Q
CUS. Frankfurt: Eichborn, 2007
Welche Wörter haben drei Geschlechter? Welcher Wochentag ist 
falsch benannt? Was sind die hässlichsten Wörter? Welches Wort 
kommt mit allen drei Umlauten daher? Die Antwort auf die letzte 
Frage verraten wir Ihnen gleich: tränenüberströmt. 
Die Lösung der anderen Fragen und viele weitere Knobeleien 
und Kuriosa rund um Wörter, Sprache und Duden finden Sie im 
neuen Buch des Rätselmeisters CUS.

Gefühle lesen: wie Sie Emotionen erkennen 
und richtig interpretieren
Paul Ekman. München: Elsevier, 2007
Ohne Gefühle können wir nicht leben, aber wie können wir bes-
ser und bewusster mit ihnen leben? In Ekmans aufschlussreichem, 
faszinierendem Buch erfahren wir, wann und wie wir emotional 
werden und was dabei geschieht – von den physiologischen Ver-
änderungen in unserem Körper bis zu den Signalen, die wir mit-
tels unserer Körpersprache, unserer Stimme und unserer Mimik 
aussenden. Wie kündigt sich eine emotionale Reaktion in unserem 
Inneren an? Und sehen andere, was in uns vorgeht? Können wir 
im Gesicht unseres Gegenübers erkennen, was sie oder er gera-
de empfindet? Wie leicht lassen wir uns täuschen?

Auf in die Sommerferien
Leseempfehlungen aus der Fachbibliothek

Das Buch enthält auch einen Test, mit dem Sie feststellen können, 
wie gut Sie Gefühle zu erkennen vermögen, und bietet Hilfen für 
die Wahrnehmung und Interpretation emotionaler Signale bei 
sich und anderen.

Humor im Klassenzimmer
Peter Veith. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007
Wer würde spontan Humor als ein gelingendes Element für Un-
terricht und Erziehung nennen? Veith zeigt mit vielen Beispielen 
aus der Praxis die positive Kraft des Humors im Erziehungs- und 
Lerngeschehen. Durch einen fröhlichen Umgang miteinander kön-
nen Motivation geweckt sowie bisherige Beziehungsmuster und 
Sichtweisen der Beteiligten unterbrochen werden, was neue An-
sichten voneinander ermöglicht.
Das Buch ist ein wertvoller Ratgeber, die Chance zu sehen und 
zu nutzen, Humor gezielt pädagogisch einzusetzen.

Nichts an dir ist verkehrt
Cheri Huber. München: Kösel, 2007
„An einem gewissen Punkt, jetzt oder später, wirst du es riskieren 
müssen, DU SELBST zu sein, um herauszufinden, wer das in Wirk-
lichkeit ist. Nicht das konditionierte Du, nicht das „du“, von dem 
dir beigebracht wurde, dass du es wärst, sondern wer du wirklich 
bist. Und dies wird vielleicht das Unheimlichste, das Liebevollste, 
das Lohnendste sein, das du je getan hast.“
Auf unkonventionelle Art und in einer verständlichen Sprache 
unterstützt die Zen-Lehrerin Cheri Huber uns darin, uns vorbe-
haltlos zu akzeptieren und zu lieben.

Sabine Krapf und Angelika Nussbaumer
Pädagogische Fachbibliothek


